
Der Kreistag 

des Landkreises Teltow-Fläming 

 

 
  

 

Vorlage:4-0588/10-V  Seite 1 / 2 

 
 
VORLAGE Nr. 4-0588/10-V 
 
 
 
für die  ö f f e n t l i c h e  Sitzung 

 
 
Beratungsfolge der Fachausschüsse 

   

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport 03.06.2010 
Kreistag 28.06.2010 

 
 
 
Einreicher: Landrat 

 
 
Betr.:  Honorarordnung für die Musikschule des Landkreises Teltow-Fläming 

 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreistag beschließt die Honorarordnung für die Musikschule des Landkreises 
Teltow-Fläming. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Finanzierung durch Produktkono: 263010 
Produkt-Nr.:    263010.501900  230.000 € 

 
 
 
Luckenwalde, den 18.11.2021 
 
 
 
Giesecke 
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Honorarordnung für die Musikschule des Landkreises Teltow-Fläming 
 
 
Begründung: 
 
 
Bis Ende 2001 erfolgte für Honorarlehrkräfte regelmäßig und automatisch eine Anpassung 
ihrer Honorare an den VKA-Tarif. Nachdem diese Regelung entfiel ist die Höhe der 
Honorarsätze seit 01.01.2002 unverändert geblieben.  
 
Gleichzeitig haben sich einerseits Unterrichtsstrukturen (mehr Gruppen- und 
Klassenunterricht) verändert und andererseits sind die Lebenshaltungskosten gestiegen, so 
dass eine Erhöhung der Honorarsätze nach 8 Jahren gerechtfertigt erscheint.  
 
Der Honorarrahmen von 20 € bis zu 28 € soll sich an den zu erbringenden Leistungen und 
den Qualifikationen und Kompetenzen der Lehrkräfte orientieren und zu einer 
Qualitätssteigerung in der Bildungsarbeit führen. 
 
In Anlehnung an die Dienstvereinbarung für die fest angestellten Lehrkräfte werden die 
unterschiedlichen Aufwendungen für verschiedene Unterrichtsarten auch bei den 
Honorarzahlungen für die freien Mitarbeiter berücksichtigt. 
Aufgrund der verschiedenen Aufwendungen für die Unterrichtsvorbereitung fallen auch 
unterschiedliche Vorbereitungszeiten an. Dies wird bei der Kalkulation der 
Unterrichtsgebühren berücksichtigt und bedeutet entsprechend höhere Mehreinnahmen für 
den Landkreis. 
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